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Maximum immission values –  
Maximum immission values for lithium to protect 
farm animals and the food derived from them 

Einsprüche bis 2026-03-31 
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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des 
Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbe-
dingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
An der Erarbeitung dieser Richtlinie waren beteiligt: 
Dr. Winfried Arnhold, Pinneberg 
Dr. Daniel Brugger, Helsinki 
Dr. Jana Frahm, Braunschweig 
Prof. Dr. Gerd Hamscher, Gießen 
Prof. Dr. Jörg Hartung, Hannover 
Dr. Janine Kowalczyk, Berlin 
Dr. Sabine Kruse, Wachtberg 
Dr. Patricia Leberl, Bonn 
Prof. Dr. Hans Schenkel, Stuttgart 
Prof. Dr. Mathias Seifert, Dortmund 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe so-
wie gegebenenfalls zusätzliche Informationen sind 
im Internet abrufbar unter www.vdi.de/2310. 

Einleitung 
Die nachfolgend aufgeführten Maximalen Immissi-
ons-Werte (MI-Werte) für Lithium dienen dem 
Schutz der landwirtschaftlichen Nutztiere. Die Ab-
leitung von MI-Werten erfolgt aus langfristigen Li-
thiumbelastungsversuchen zur Ermittlung von Do-
sis-Zeit-Wirkungs-Beziehungen bei Nutztieren. Es 
können somit Immissions-Werte nur bei solchen 
Nutztierarten festgelegt werden, bei denen entspre-
chende Untersuchungen erfolgten. Für Ziegen und 
Gehegewild liegen keine ausreichenden Daten vor. 
Alle untersuchten Spezies reagierten auf nutritive 
Lithiumbelastungen einheitlich, sodass bei den 
nicht getesteten Arten mit ähnlichen Reaktionen auf 
Lithiumbelastungen wie bei Rind, Schwein, Schaf 
und Huhn gerechnet werden muss [1 bis 6]. Die MI-
Werte gelten für die genannten Tierarten bei praxis-
üblicher Fütterung und Haltung.  
Kombinationswirkungen des Lithiums mit anderen 
Elementen oder Luftverunreinigungen sind nicht 
gänzlich auszuschließen [7]. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie richtet sich insbesondere an 
• alle Personen, die Futtermittel für die hier aufge-

führten Nutztierarten erzeugen, diese Nutztierar-
ten halten und füttern oder mit den von ihnen
stammenden Lebensmitteln umgehen sowie

• Unternehmen, die im Zusammenhang mit ihrer
wirtschaftlichen Tätigkeit Lithium in die Um-
welt emittieren.
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